
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Julia Herr, 

Genossinnen und Genossen 

Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

lh(u 

zum Bericht des Finanzausschusses (493 d.B.) über den Antrag 1111/A der Abgeordneten 

Mag. Andreas Hanger, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 

Normverbrauchsabgabegesetz und das Elektrizitätsabgabegesetz geändert werden 

Der Nationalrat wolle in 2. Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 lautet: 

„Artikel 3 

Änderung des Elektrizitätsabgabegesetzes 

Das Elektrizitätsabgabegesetz, BGBl. Nr. 201/1996, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. 1 Nr. 103/2019, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 wird am Ende der Z 4 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 5 

angefügt: 

„5. aus erneuerbaren Primärenergieträgern von Eisenbahnunternehmen bzw. von 

Betreiberinnen von Straßenbahnen selbst erzeugter Bahnstrom (elektrische Energie mit 

der Nennfrequenz von 16, 7 Hertz sowie Gleichstrom zum Betrieb von 

Straßen-/Gleichstrombahnen), soweit dieser von Eisenbahnunternehmen bzw. 

Betreiberinnen von Straßenbahnen zum Antrieb und Betrieb von Schienenfahrzeugen 

verwendet wird. Eisenbahnunternehmen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Betreiber 

von Haupt- und Nebenbahnen. Als selbst erzeugt gelten auch jene Mengen von 

Bahnstrom, die innerhalb eines Unternehmens im Sinne des § 3 Abs. 4 des 

Kommunalsteuergesetzes 1993, BGBl. Nr. 819/1993, erzeugt und an andere 

Konzerngesellschaften geliefert werden." 

2. In § 4 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

„(3) Die Abgabe auf Bahnstrom aus anderen als erneuerbaren Primärenergieträgern und auf 

Bahnstrom, der nicht von Eisenbahnunternehmen bzw. Betreiberinnen von Straßenbahnen 
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selbst erzeugt wurde, beträgt 0,0018 Euro je kWh. Auf Antrag des Eisenbahnunternehmens 

bzw. des Betreibers /der Betreiberin von Straßenbahnen, welche/s/r nicht selbst erzeugten 

nachweislich zum Steuersatz nach Abs. 2 versteuerten Bahnstrom zum Antrieb und Betrieb von 

Schienenfahrzeugen verwendet hat, kommt eine Vergütung in Höhe von 0,0132 Euro je kWh 

zur Anwendung. Der Antrag auf Vergütung ist nur für volle Kalendermonate zulässig und bei 

sonstigem Verlust des Anspruchs bis zum Ablauf des auf die Verwendung folgenden 

Kalenderjahrs bei dem für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzamt zu stellen. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, durch Verordnung das Verfahren für 

die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 2 Z 5 und der Vergütung der 

Elektrizitätsabgabe nach Abs. 3 insbesondere betreffend Antragstellung und Nachweise näher 

zu regeln." 

3. In § 7 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

„(9) § 2 Z 4 und 5 und § 4 Abs. 3 und 4, jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xx/2020, sind vorbehaltlich der zeitgerechten Erfüllung allfälliger EU-rechtlicher, 

insbesondere beihilfenrechtlicher Verpflichtungen auf Vorgänge nach dem 30. Juni 2021 

anzuwenden. Abs. 8 zweiter und dritter Satz gilt sinngemäß."'' 

Begründung 

In Ergänzung zum Initiativantrag 1111/A (XXVII. GP) wird festgelegt, dass auch 

Betreiberinnen von Straßenbahnen (gemäß Eisenbahngesetz) von der vorgesehenen 

Begünstigung umfasst werden, wodurch der städtische elektrifizierte öffentliche Verkehr 

deutlich attraktiviert wird und somit klimafreundliche Mobilität gestärkt wird. Die 

Begünstigung erfasst demnach auch Gleichstrom zum Betrieb von Straßen-/Gleichstrombahnen. 
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